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                                       12.10
Hiermit beantrage ich die praktische Prüfung zur Erteilung der Klassenberechtigung
zur  Lizenz JAR-FCL
 O  SEP Klassenberechtigung*  

 O  TMG Klassenberechtigung *

Zur Lizenz PPL-A national
 O   TMG Klassenberechtigung*
 O   SEP bis 2 t *
    (O Zutreffendes ankreuzen, * Nichtzutreffendes streichen)

A.

	Familienname
	
	bei Namensänderung auch Geburtsname

	Vornamen


	
	sämtliche, Rufnamen unterstreichen

	geboren am
	
	Tag, Monat, Jahr

	geboren in
	
	Ort, Kreis, Land

	Wohnsitz
	
	Straße, Hausnummer 

	
	
	PLZ, Ort 

	Staatsangehörigkeit
	
	(
	tagsüber


B. 
Einweisung:

   
 Beginn: ___________ Ende: ___________ 

C.  Ein Programm über die theoretische und praktische Einweisung liegt bei (JAR-FCL)
D.  Voraussetzungen: laut Checkliste 5/A und 6/A siehe Rückseite
Es wird hiermit bescheinigt, dass der Antragsteller entsprechend der gültigen Verordnung über Luftfahrtpersonal und den dazu erlassenen Ausbildungsrichtlinien eingewiesen wurde.

_________________________________________________________________________

(Datum,       Unterschrift u.    Name in Druckschrift d. Cheffluglehrers / Fluglehrers, Nr. des Lizenz)

Ich bitte, mir eine Lizenz für Privatpiloten auszustellen. Die notwendigen Unterlagen sind beigefügt.

 _____________________________________,   den _________________________

                             (Ort)





(Datum)

_______________________________________

     (Unterschrift d. Bewerberin/Bewerbers)

zu B. Flugausbildung



Seite 2 von 2


23a/2D
    04.05
Anlagen und Erklärungen zum Antrag auf Erteilung der Lizenz für ”PPL-A nach JAR-FCL1”Checkliste 5/A                                                                                   
	Die Ausbildung erfolgt gemäß JAR-FCL Abschnitt F , Einteilung der Klassen 1.215,

(3) der Bewerber für eine Klassenberechtigung hat die Anforderungen gemäß JAR-FCL Anhang 3 zu JAR-FCL 1.2401.261 (a) „sowie Kenntnisse nachweisen, die für das sichere Führen des entsprechenden Flugzeugmusters notwendig sind“, (b) „auf die praktische Prüfung für Klassenberechtigungen (siehe ) abgestimmte Flugausbildung abgeschlossen haben“; und (c)
“ Abweichend von (c)(1) und (2) können Ausbildungslehrgänge für eine Klassenberechtigung für einmotorige Flugzeuge oder Reisemotorsegler von einem FI(A) oder CRI(A) durchgeführt werden“ und 1.262(a) „der Bewerber für eine Klassenberechtigung für Flugzeuge mit einem Piloten muss die praktischen Fähigkeiten nachweisen, die für das sichere Führen von Flugzeugen der/des entsprechenden Klasse/ Musters gemäß Anhang 1 und 3 zu JAR-FCL 1.240 erforderlich sind“;
 zu erfüllen. Fazit: Keine Stunden vorgegeben, praktische Einweisung und theoretische Kenntnisse zur Klasse / Muster

	Prüfung: B 2) die Prüfungsinhalte und -abschnitte für den Erwerb einer Berechtigung für mehrmotorige Flugzeuge mit einem Piloten und einmotorige Flugzeuge (SEP) sind in Anhang 1 und 3 zu JAR-FCL 1.240 enthalten. Alle zutreffenden Übungen der entsprechenden praktischen Prüfung sind innerhalb der sechs Monate, die dem Eingangsdatum des Antrages auf Erwerb der Berechtigung unmittelbar vorangehen, erfolgreich abzuschließen. Fazit: Prüfung in Praxis und mündlich zur Klasse / Muster.



Anlagen und Erklärungen zum Antrag auf Erteilung der Lizenz für ”PPL-A-national”Checkliste 6/A                                                                                   
1. Anlage 1:  
Befähigungsnachweis 



Formblatt 22
2.:  


Praktische Prüfung bestanden 



 
LuftPersV § 2 (2) , BMV Richtlinien,  Prüfungsnachweis „ 8/1?“ (2. DV LuftPersV) 

                       

Anmerkung:






 
Der Prüfungsnachweis wird  direkt vom Prüfer
                        

  

an die zuständige Bezirksregierung weitergeleitet.

Einweisung auf Klassenberechtigung Reisemotorsegler (RMS/TMG) (LuftPersV §3a):

 eine Einweisung von mindestens fünf Flugstunden in die Führung und Bedienung von 
 Reisemotorseglern, deren Beherrschung in besonderen Flugzuständen und das Verhalten 
 in Notfällen; darin müssen 10 Starts und Landungen mit Lehrer, fünf Landungen mit abgestelltem Triebwerk und 10 Starts und Landungen im Alleinflug, davon fünf
Landungen mit abgestelltem Triebwerk enthalten sein, 

(vgl. Befähigungsnachweis Formblatt 22)
Einweisung auf Klassenberechtigung SEP 2t (LuftPersV §3b):

 eine Einweisung von fünf Flugstunden in die Führung und Bedienung von einmotorigen  

 kolbengetriebenen Landflugzeugen bis zu einer Höchstabflugmasse von 2000 Kilogramm,
 deren Beherrschung in besonderen Flugzuständen und das Verhalten bei Notfällen, darin  

 müssen mindestens 10 Starts und Landungen mit Lehrer und 10 Starts und Landungen 
 im Alleinflug enthalten sein. Fazit: 5 Stunden, mindestens 20 Starts, davon 10 alleine und 

 Kenntnisse zur Klasse.
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